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Fuͤnf und ſechzigſte Sitzung .
Karlsruhe , den 23 . Januar 1823

Gegenwaͤrtig ?

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme
Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhel m zu Baden ,
Ihrer Hoheliten , der Herren Marfgrafen Leopold und

Marimilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten b. Fuͤrſtenberg ,
der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,
des Herrn Generalieutenants d Schaͤffer ,
des Hrn . Oberhofmarſchalls , Frhrn . v. Gayling ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Frhrn . v. Gemmingen - Steinegg .
Weiter anweſend ;

der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsratb Frhr .
v. Sensburg .

Unter dem Vorfitze
des zweyten Vicepraͤſtdenten , Staatsraths Frhrn .

v. Baden .
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Fuͤnf uͤnd ſechzigſte Sitzung von

Beſchluͤſſen der Kammer modificirte
Der nadh den

Gefegentwurf wegen Befoͤrſterung der Privatwaldungen

wurde verleſen und genehmigt ;

Beylag e Ziffer 160 .

Hierauf wurde das Protokoll der 50ſten Sitzung

verleſen , und mit einigen , ſogleich beruͤckſich tigten , Be⸗

merkungen genehmigt .
Verleſung dieſes Protokolls erſuchte der

Nach V

Hofrath v. Rotteck die Ramer , ihn yon der Stele

da ſeine Kraͤnklichkeit
eines Seecretaͤrs zu entlaſſen ,

ihn leicht verhindern koͤnne , ſelbſt bey den wenigen ,

big zum 31ſten d . M. noch uͤbrigen Sitzungen ununter —

brochen gegenwaͤrtig zu ſeyn .

Die Kammer

beſchloß :

dem Hofrath v- Rotteck die gebetene Entlaſſung

zu ertheilen .

Es wurde weiter die Frage geſtellt : ob man ſofort

zur Wahl eines andern Secretaͤrs ſchreiten , oder aber

dieſe Wahl wegen des nahe bevorſtehenden Endes der

Landtagsſitzungen einſtweilen ausgeſetzt ſeyn laſſen

wolle ?

Die Kammer

beſch lo ß

auf die von dem Vicepraͤſidenten gehaltene Um —

frage , und nachdem auf den Gten 8. der Geſchaͤftsord⸗

nung hingedeutet worden war ,

die Wahl eines andern Secretaͤrs an die Stelle

des Hofraths v. Rotteck ſofort beym Schluſſe der

heutigen Sitzung vorzunehmen .

cepraͤfident eroͤffnete hierauf die Be⸗
Der Vi

Beſchluͤſſe der zweyten Kammer wegen
rathung uͤber die



456 Protofolle der Erfen Rammer :

Beförderung der inlåndifHen Schweins —
zucht , und Abſchaffung des Blutzehntens .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein :
Als Berichtserſtatter ſey es mir erlaubt , uͤber vorliegen⸗
den Gegenſtand einige Worte vorzutragen .

Der in der zwepten Kammer Statt gehabte , ſo ge —
haltvolle Vortrag des hier anweſenden Herrn Regie⸗
rungscommiſſaͤrs , Herrn Staatsraths v. Sens burg ,
uͤber die Befoͤrderung und Emporbringung der Schweins⸗
zucht , deſſen in dem Commiſſionsberichte ſchon Er waͤh⸗
nung geſchehen iſt , duͤrfte wohl am geeignetſten dazu
feny ver gegenwaͤrtigen Discuſſion eine angemeſſene
Richtung zu geben .

Dieſer Vortrag bezeichnet naͤmlich die Hauptpuncte ,
wor auf es hier hauptſaͤchlich anzukommen ſcheint , und

beſchraͤnkt die Vorſchlaͤge zur Vermehrung der Schweins⸗
zucht vorerſt darauf :

„ daß kein Geld fuͤr Schweine , und beſonders keine

wucheriſchen Procente fuͤrs Borgen , ins Ausland

gehen , und daß gewiſſe Vorurtheile beſeitigt wer —
den moͤchten . “

Es werden in dieſem Vortrage ſowohl die Hinder -
niffe aufgezåblt , welche dem Gedeihen dieſes Zweiges
der Landoͤconomie entgegenſtehen , als auch die Mittel
und Belehrungen zur Beſeitigung dieſer Hinderniſſe auf⸗
gefuͤhrt , und zuletzt noch des Blutzehntens gedacht ,
welchen manche gleichfalls als ein Hinderniß des beſ⸗
ſern Emporkommens , und der Vermehrung der Schweins⸗
zucht anſehen wollen .

In dieſen hier aufgeſtellten Anſichten und Vorſchlaͤ⸗
gen des Herrn Regierungscommiſſaͤrs , welche von eben
ſo viel Sachkenntniß , als von der ſehr zu ehrenden
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Abſicht zuugen , dem Lande und namentlich Den beiden

Kreiſen des Oberlendes eine namhafte Summe zu er —

ſparen , die bisher fuͤr den Ankauf auslaͤndiſcher Schweine

nach Baiern und Frankreich ging , und in dem , was

uͤber denſelben Gegenſtand in dem ebenfalls daſelbſt ci⸗

tirten Uten Hefte der Verhandlungen des landwirth ſchaft⸗

lichen Vereins von dem Thierarzte Schuͤrmayer zu

Freyburg , S . 72 geſagt iſt , und wobey deſſen Vorſchlaͤge ,

wegen Gruͤndung neuer Stammraͤçen durch den Ankauf

von Ebern aug Baiern , aus der Schweiz und aus Bur -

gund beſonders beruͤckſichtigt zu werden verdienen , welche

allsdann in drey verſchiedenen Gegenden um Freyburg

herum , als naͤmlich in die Thaͤler bey und um Waldkirch ,

( die Sauthaͤler genannt ) , in die Thaͤler um Kirchzarten ,

und in die Gegend des Muͤnſterthaͤls vertheilt werden

wuͤrden , ſcheint vorerſt ſo ziemlich Alles zu liegen , was

fuͤr den Augenblick zur Verbeſſerung und Vermehrung

der inlaͤndiſchen Schweinszucht zu thun ſeyn wuͤrde,

und ich fuͤge nur noch hinzu , daß eine aͤhnliche Anſtalt ,

jedoch nur an einem Orte in dem Main - und Tauber

kreiſe keineswegs uͤberfluͤſſig waͤre, da auch dort die

Schweinsracçen meiſtens einer Verbeſſerung beduͤrfen .

Da nun die Initiative zu allen darauf abzwecken⸗

den Maßregeln ohnehin von der Regierung ausgehen

muß , ſo wuͤrde es , — ohne jedoch der Discuſſion da⸗

durch vorgreifen zu wollen , — bey dem Antrage der

Commiſſion in dieſer Beziehung vielleicht ſein Bewen⸗

den haben duͤrfen , und ich erlaube mir nur noch den

Wunſch hier auszudruͤcken , daß der Schuͤrmayerſche,
oben erwaͤhnte Aufſatz im Iten Hefte der Berhandlun⸗

gen des Vereins , in allen ſeinen Beziehungen , und

nicht blos in Ruͤckſichtauf die Schweinszucht , gehoͤrig

gewuͤrdigt werden moͤge, da er ſich auch noch weiter

Protokolle der Erſten Kammer . qt Bd 30



458 ; Protofoll der Erien Kammer ,

ber die zwep wihtigen Zweige der Landóconomie , náms |

lich ùber die Berbeferung der Rindvieh - und der Pfes - | 7 !
dezucht verbreitet , und in beiden Beziehungen febr viel i
Gutes und Nuͤtzliches enthaͤt , und daß auch die in J
demſelben Heft , S . 74 bis 77 enthaltenen Vorſchlaͤge

g

des hieſigen Hofthierarztes Tfheulin , yùber die | S !

beſſere Einrichtung der thieraͤrztlichen Geburtshuͤlfe “
hal

bey der hohen Regierung Eingang finden , und von
ſon

dieſer , ſeiner Zeit , bey den Kammern zur Sprache die
gebracht werden moͤgen , um auch in dieſer Hinſicht
das Beſte des Landes zu befoͤrdern .

i
Und auh hier wieder muf ih unfer Mainz und i

Tauberkreiſes erwaͤhnen , da insbeſondere , was die bi
Rindviehzucht betrifft , gutes und ſchoͤnes Faſelvieh uns h:
beynahe durchgaͤngig daſelbſt mangelt .

Was endlich den Blutzehnten angeht , ſo hat =
die Commiffion geglaubt , dag Ynterefe einer Claſſe E
von Staatsdienern , naͤmlich der Geiſtlichen , hier wah *
ren zu muͤſſen , welche am meiſten dabey betheiligt , und
in der Regel weit geringer , als andere Dienerklaſſen
beſoldet iſt , und ſich daher nicht in dem Fall befindet ,
auf den Genuß des Blutzehntens , ohne Entſchaͤdi⸗
gung , Verzicht leiſten zu koͤnnen . | Cs

Dieſes Zehntrecht macht einen Theil der Beſoldung —
der Geiſtlichen aus , auf die ſie angewieſen ſind , und
es wuͤrde eine Ungerechtigkeit ſeyn , ihnen ſolchen , ohne *
Entſchaͤdigung , entziehen zu wollen .

Zwar wurde bey der Discuſſton in der zweyten
Kammer uͤber dieſen Gegenſtand angefuͤhrt : Man habe

ohnehin das Vertrauen zu der Geiſtlichkeit , daß ſie ſich
der Aufhebung einer Abgabe nicht widerſetzen werde ,
die dem Nutzen des Landmannes , und deſſen groͤßerem

*
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Fuͤnf und ſechzigſte Sitzung vom W. Jan . 459

Wohlſtande ſo geradezu entgegen ſtehe . Allein , wenn

es auch hier und da ſo gut beſoldete Geiſtliche gibt ;
die auf den , aus dem Vlutzehnten får fie entfpringen =

den , Nugen verzichten fönnten , fo iff Doh nicht jeder

Geelforger in dDemfelben Fale , da er oft alles zuſammen

balten muf , um nur beftehen zu koͤnnen , welches be —

ſonders bey den evangeliſchen Geiſtlichen Der Fal ift ,

die doch in der Regel verheirathet , und gewoͤhnlich

reichlich mit Kindern geſegnet ſind .

Die Abloͤſung , nach einem erſt noch zu beſtimmen

den Abloͤſungs⸗Typ , ſcheint mir daher als Regel gel —

ten zu muͤſſen, da es alsdann jedem Berechtigten ohne —

hin uͤberlaſſen bleibt , auf ſein Zehntrecht ohne Ent —

ſchaͤdigung Verzicht zu leiſten , wenn er es mit ſeinen

Verhaͤltniſſen uͤbereinſtimmend findet . Ich glaube deß —

halb auch hierin auf den Commiſſtonsantrag zuruͤck—

kommen zu muͤſſen , daß naͤmlich der Bluzehnten abge —

loͤgt werden muͤſſe , wenn ſolchen der Zehntpflichtige

aufgehoben mifen wil

Reg . Comm . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :

Es handelt ſich hier um zweyerley Maßregeln , um

einleitende , die keines Geſetzes beduͤrfen , und um in —

hibirende und remunerirende , die vom Gedeihen der

erſten Einleitungen abhaͤngen, und ſeiner Zeit allerdings

Gegenſtand eines Geſetzes ſind .

Zu jenen Maßregeln gehoͤren :

1 ) Die Errichtung von Schweinemaͤrkten auf den

geeigneten Plaͤtzen.

2 ) Eine vorlaͤufige Verheißung proviſoriſcher Beguͤn⸗

ſtigungen im Chauſſeegelde .

3 ) Die Aufmunterung vermoͤglicherer Und allmend —

reicher Gemeinden , Eber und Mutterſchweine wenig —
HNa9 ’ ?
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460 Protokolle der Erſten Kammer .

ſtens fuͤr einige Zeit auf Rechnung der Gemeinde zu

halten , und Tummelplaͤtze zu beſtimmen .

4 ) Ver ſuche fuͤr leidentliche Abloͤſungen der Blut '

zehnten, nicht durch allgemeine Beſtimmungen , welche

wieder allerley Reclamationen von Seiten der einzelnen

Berechtigten herbeyfuͤhren wuͤrden , ſondern durch ein⸗

zelne , von der Regierung , beſonders durch die zwey

Kirchen⸗Departements , geleitete Unterhandlungen zu

machen , wobey ſich von ſelbſt verſteht , daß dieſe Ope —

ration ſich vorerſt auf den Drehſam - und Seekreis zu

beſchraͤnken habe , damit die Verhandlungen uͤber dieſen

Verſuch nicht auf einmal ſehr anſchwellen , daß ferner

die zehntpflichtigen Gemeinden dabey mehr durch Ueber —

zeugung , als durch Zwang ruͤckſichtlich des ob ? und

wie ? geleitet werden muͤſſen.

5 ) Daß das neue Veterinaͤr⸗ - Inſtitut unentgeltlichen

Unterricht , vorzuͤglich in dieſem Productionszweige gebe—.

Entſprechen dieſe Vorverfuͤgungen und Verſuche

dem Zwecke auch nur theilweiſe , woruͤber man bis zum

naͤchſten Landtage ſchon ziemlich klar ſehen duͤrfte , dann

iſt es an der Zeit , das Haupthinderniß , oder eigent —

lich das Hauptuͤbel durch ein Geſetz wegzuſchaffen⸗

durch ein Geſetz naͤmlich , welches den Zutrieb fremder

Schweine nur zu oͤffentlichen Schweinemaͤrkten geſtat⸗

tet , alles Hauſiren mit —
aber bey namhafter

Strafe verbietet .

Jetzt ſind die factiſchen Verhaͤltniſſe zu einem ſol⸗

chen Verbote noch nicht geei ignet , weil fuͤr den håufi -

gen Bedarf noch kein anderer Weg gebahnt iſt .

Der Geſetzentwurf duͤrfte ſich alsdann auf zwey

Gattungen von reellen Belohnungen fuͤr die , dem Zwecke

am bereitwilligſten und thaͤtigſten entſprechenden , Ge⸗

meinden verbreiten .
*
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Fuͤr die Wichtigkeit des Ganzen will ich noch be —

merken , daß mehrere Deputirte der zweyten Kammer

bey der dortigen Discuſſion behaupteten , nach den

von ihnen eingezogenen Erkundigungen ſeye die von

mir angegebene Summe von 250,000 fl . , welche auſſer

Randeg gehe , noh viel zu gering .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,

erwiederten , daß Sie des Main — und Tauberkreiſes

nur deßwegen gedacht haͤtten , weil dort die Schweins⸗

zucht nicht im beſten Zuſtande ſey . Sie wuͤßten das

unter andern daher , weil eineſehr gute Racçe , die auf

Ihren Guͤtern gezogen werde , gar ſehr geſucht ſey .

uebrigens haͤtten Sie der ferdes und Rindviehzucht

nur gelegentlich Erwaͤhnung gethan .

Frhr . v. Weſſenberg : Nur ſo weit der Ge —

genſtand den Blutzehnten beruͤhrt , ſinde ich ein paar

Worte zu bemerken . Allerdings bildet dieſer , jedoch

mit verſchiedenen Modißeationen , die zum Theil deſſen

Entrichtung erleichtern , einen Beſtandtheil Der Pfarr -

competenz· Sobald indeſſen die Regierung und die

beiden Kammern der Staͤnde ſich gemeinſam uͤberzeugen

werden , daß die Aufhebung des Blutzehntens zur Be⸗

foͤrderung eines Zweigs der landwirthſchaftlichen Cul⸗

tur wirkſam beytragen wuͤrde , zweifle ich keineswegs ,

daß die Pfarrgeiſtlichkeit ſich dieſe Maaßregel gern mwer-

de gefallen laſſen , vorausgeſetzt , daß fuͤr die betreffen⸗

den Pfarrpfruͤnden eine angemeſſene Entſchaͤdigung aus⸗

ott werde , Da uͤbrigens dieſe Ausmittelung vor —⸗

Eroͤrterung und Unter ſu —

laube ich billig annehmen

gemitt
erſt die Regierung zu einer

chung veranlaſſen ftg



462 Protokoll der Erſten Kammer .

zu duͤrfen , es werde hierin nichts ohne vorherige Ein —

vernehmung der biſchoͤflichen Generalvicariate, ſo weit

die Sache die katholiſche Pfarrgeiſtlichkeit betrifft , bez

ſchloſſen apens

Mach einer meitern Beſprechung , an welcher der

Staatsrath , Frhr . v. Tuͤrkheim , der Landoberjaͤger⸗
meiſter v. Kettner , und der Herr Regierungs —⸗
commiſſaͤr Theil nahmen , und welche die Feſtſtellung
des dermalen zu berathenden Gegenſtandes betraf , und

nachdem der Landoberjaͤgermeiſter v. Kettner auf den

Zu ſammenhang aufmerkſam gemacht hatte in welchem
die Befoͤrderung der Schweinszucht mit der Empor -
bringung der Viehzucht uͤberhaupt , 3 B . in fo fern
fiebe , al zum Aufziehen der jungen Schweine Kuh⸗
milch erfordert werde , bat der Hofrath v. Rotteck
um das Wort .

t . Rotte : Cine Frage ſey mir erlaubt an den
hochverehrten Herrn Berichtserſtatter , naͤmlich : Wenn
der Blutzehnte abgeloͤſt werden fol , mwer ift der

Abloͤſungspflich tige ? — Derjenige, welcher wirk⸗
lich Mutterſchweine haͤlt ?— Dieſer wird ſagen : „Ich
kann morgen oder uͤbers Jahr ſie abſchaffen , wie kann
ich alſo zur Loskaufung mit einer Capitalſumme
verpflichtet fegn ? ”—Oder ifig Jeder , der etwa : finf -
tig eine Schweinszucht zu haben in den Fall kommen
kann ? — Etwa jeder Grundbeſitzer in einer Gemar⸗ —
kung ? — Aber dieſer wird entgegnen : „ Wie kann
man mir die Abloͤſung einer Laſt zumuthen , die viel —

leicht , oder wahrſcheinlich gar n ie mich treffen wird ? “
Oder ſoll es etwa die Gemeinde ſelbſt ſeyn ? Auch
dieſe wird ſich nicht verpflichtet erachten , die Schul⸗
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digkeit von etlichen ihrer gegenwärtigen Buͤrger / oder

die Moͤglichkeit , daß ein paar andere Einwohner in

Zukunft pflichtig werden , auf Unkoſten der Geſammt⸗

heit loszukaufen . Hat man doch ſelbſt bey der Froh nd⸗

abloͤſungsſache blos die Summe der Pflichti —

gen , keineswegs aber die Gemeinde ſelbſt , als zur

Abloͤſung verbunden erklaͤrt . Um wie viel weniger

koͤnnte man die Gemeinde als ſolche dem Blutzehn —
ten amtermwerfen ! — Die ganz beſondere Bewandt⸗

niß , die es mit dieſem Blutzehnten hat , naͤmlich der

Umſtand , daß hier kein bleibender Gegenſtand

oder Beſitz iſt , woran er hafte , macht die Abloͤſung

ganz unanwendbar ; und wenn daher die hohe Kam —

mer nady dem Antrag Deg Commiſſionsberichts blos

tnter der Vorausſetzung der Abloͤſung dem

Autrag der zweyten wegen Abſchaffung des Blutzehn⸗

tens beytreten zu koͤnnen , glaubt , ſo bleibt nichts uͤbrig,

alg den Antrag unbedingt gu verwerfen .

Der Frhr . v. Tuͤrkheim entgegnete , daß die

Aufgabe eines , die Abloͤſung des Blutzehntens betref⸗

fenden , Geſetzes mehr die fey , den Berechtigten

zur Aufhebung des Zehnten gegen eine angemeſſene

Eniſchaͤdigung zu verpflich te n. Die betheiligten

Schuldner wuͤrden ſich dann ſchon ſelbſt wegen der

Abloͤſung , und des auf einen jeden Einzelnen kommen⸗

den Theiles von dem Abloͤſungscapitale vereinigen .

Der Praͤlat Hebel beſtaͤtigt dieſes , indem ver

fih auf Das Beyſpiel mehrerer Pfarreyen beruft , in

welchen eine ſolche Vereinigung leicht zu Stande ge⸗

kommen ſey , nachdem die Behoͤrde die Abloͤſung ge⸗

ſtattet habe . Er ſtimme daher um ſo mehr mit der

Aeußerung des Herrn Regierungscommiſſaͤrs uͤberein ,



—

——

——

—

|

il

i

panoun n nnan paes i aiii
— — ETT— —— 2s *

464 Protokolle der Erſten Kammer .

daß man die Einleitung der Regierung zu uͤberlaſ⸗
ſen habe .

Der Herr Regierungscommifſaͤr fuͤgt hingu ,
daß dermalen hauptſaͤchlich von der Befoͤrderung
der Schweinszucht die Frage ſey , und die Abloͤ —
ſung des Blutzehntens nur als ein Mittel zur Errei⸗
chung dieſes Zwecks in Betrachtung komme .

Zachariaͤr Obwohl Schweine mehr eine Sache
des Geſchmacks ſind , als daß ſie ins Gehoͤr fallen ,
ſo bitte ich doch den verehrten Herrn Praͤſidenten zu
dem Ende um das Wort , daß ich die Gruͤnde kuͤrz—
lich angeben koͤnne , aus welchen ich gegen den Antrag
der zweyten Kammer , der die Befoͤrderung der Schwei —
nezucht zum Gegenſtande hat , zu ſtimmen genoͤthiget
bin ,

Ich erſehe naͤmlich, daß es am Ende auf Erhat -
tung des Geldes im Lande , auf Einfuhrverbote , auf
Erhoͤhung der Einfuhrzoͤlle , und auf aͤhnliche Maß⸗
regeln abgeſehen iſt .

Aber ich bitte doch den verehrlichen Herrn Regie —
rungseommiſſaͤr , die Landleute ſo wie die Handels⸗
und Gemerbsleute , ſelbſt forgen und malten zu laffen .
Den Fandlewten if e8 ein groper Bortheil , wenn
ihnen die Schweine , oder vielmehr die liebe Jugend ,
ins Haus gebracht werden . Die Aufziehung der Schweine
iſt mit gar manchen Gefahren , und mit Koſten ver⸗
bunden , welche nicht ein Jeder machen kann . Auch
iſt mir von einem Mitgliede der Kammer die intereſ⸗
fante . Nachricht mitgetheilt worden , daf bep ihm die

Schweine , die er aus Baiern : þat fommen . laffen , nah
einigen Generationen entarten ,

Reg , Com . Staatérath Frhr . v. Sensburg ;
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Ich wuͤnſchte, daß der verehrte Redner die Aufſaͤtze

geleſen haͤtte , welche uͤber den vorliegenden Gegenſtand

in den Schriften des oͤconomiſchen Vereins zu Ett⸗

lingen enthalten ſind . ( Zachariaͤ entgegnet , daß

er ſie geleſen habe ) Die Einfuhr fremder Schweine

hat die groͤßten Nachtheile . Die Landleute erhalten zu

ihrem Schaden auf x — 2 Jahre Credit . Die Schweine

werden weit getrieben , und fallen dann leicht an

Kraukheiten , welche ihnen die Ermuͤdung zuzieht .

Auch gibt es in unſerm Lande ſehr gute Racen , wel⸗

‘ che Denen deg Auslandes wenigſtens nicht nachſtehen .

v. Kettner : Ich muß doch zur Unterſtuͤtzung

deſſen , was der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ geſagt hat ,

bemerken , daß es auch Gegenden im Lande gibt ,

z. B . die Haardorte , die Doͤrfer um Bruchſal , wel -

che eine bedeutende Anzahl Schweine ausfuͤhren .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :

Von dieſem Theile des Landes iſt hier nicht die Rede .

Anderwaͤrts tritt der gerade entgegengeſetzte Fall ein .

cve Kettner ; Man muf aber dag Land alg ein

Ganzes betrachten . Wird die Einfuhr - verboten

oder erſchwert , ſo iſt Wiedervergeltung zu beſorgen .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :

Nur das Hauſiren mit Schweinen ſoll verboten werz

den . Das Hauſiren Badiſcher Unterthanen mit Schwei —
nen im Auslande iſt bis jetzt etwas ganz Ungewoͤhn —

liches , folglich eine Retorſion nicht denkbar , oder doch

ohne Folgen . Es duͤrfte daher hinreichend ſeyn , wenn

jedem Auslaͤnder erlaubt iſt , Schweine auf die Maͤrkte

zu bringen , und damit koͤnnen ſich auch Badiſche Un —

$
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terthanen , welche ſich mit Schweinszucht und dem

Handel mit Schweinen beſchaͤftigen, begnuͤgen.

v. Kettner : Gegen dag Verbot des Haufir -
handels hat ſich die Kammer bereits erklaͤrt .

Der Vicepraͤſident bemerkt , daß er die Thatſa—
che , deren der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ erwaͤhnt habe ,
beſtaͤtigen muͤſſe. Er ſelbſt habe ſie ihm mitgetheilt .
Er habe eine große Schweinszucht . Er habe ſich ge —

noͤthigt geſehen , ſie durch Schweine aus Baiern - von

Zeit zu Zeit zu veredeln .

Der Frhr . v. Falkenſtein bemerkt , daß die

Regierung allerdings zu beruͤckſichtigen haben werde ,
wie ſich die Einfuhr zu der Ausfuhr verhalte . Was

die Gegenden des Oberlandes betreffe , muͤſſe er die

Bemerkungen des Herrn Regierungscommiſſaͤrs voll —

kommen beſtaͤtigen. Auch die Nachtheile kenne er

aus Erfahrung , welche das Creditgeben habe .

Der Viecepraͤſident macht auf die ſo allge —
meine Faſſung der von der zwehten Kammer geſtellten
Antraͤge aufmerkſam , und

die Kammer

beſchloß
beiden vorliegenden Antraͤgen der zwehten Kam —

mer beyzutreten .
Es wurde hierauf zur Wahl eines neuen Seerekaͤrs

der Kammer geſchritten . Die Wahl fiel mit Stim —

menmehrheit auf den

Praͤlaten Hebel ,

welcher der Kammer fuͤr das in ihn geſetzte Zutrauen
ſeinen Dank abſtattete . Der Vicepraͤſident erwie —
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derte dieſe Anrede mit einer , die Achtung der Kam —

mer fuͤr ihr wuͤrdiges Mitglied ausſprechenden Ge —

genrede .

Beym Schluſſe der Sitzung machte der Vicep raͤ⸗
ſident annoch der Kammer die Mittheilung , daß der

Herr Oberſtlieutenant Tulla eine Anzahl Exemplare von

feiner

zur Vertheilung an die Mitglieder eingeſendet habe .

Die Kammer

be ſſich lo ß

dieſer Eingabe in dem Protokolle eine , ihr

gebuͤhrende , ehrenvolle Erwaͤhnung zu thun .

Zachariaͤ.

Beylage Ziffer 160

Geſetzentwurf

uͤber

die Befoͤrſterung der Privatwaldungen .

Ludwig von Gottes Gnaden ;

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhrin⸗
ringen , Landgraf zu Nellenburg , Graf zu

Salem , Petergshaufen . und Hanau . 2C. W.

Um nach den Wuͤnſchen Unſerer getreuen Staͤnde,
die Privatwaldbeſitzer in den Laſten der Beforſterung
billig zu erleichtern , uͤber welche hie und da Beſchwer⸗
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dern laut geworden find , und uͤberhauyt um jedem

Staatsbuͤrger den freyen Genuß ſeines Eigenthums
in ſo weit einzuraͤumen , als es ohne Gefaͤhrde der

allgemeinen Staatswohlfahrt geſchehen kann , finden

Wir Uns bewogen , mit Zuſtimmung Unſerer getreuen

Staͤnde Jolgendes feſtzuſetzen :

Art I ,

Jeder Privatwaldbeſitzer darf ohne Einwirkung

der Forſtbehoͤrde das Holz auszeichnen und faͤllen laſ —

ſen , welches er zu ſeinem eigenen Bedarf als Brand⸗

oder Baumaterial , ſo wie zum Einhaͤgen ſeiner Fel —

der , zu Waſſerleitungen , oder anderen eigenen haͤus⸗

lichen Beduͤrfniſſen nothwendig hat ; auch iſt er in

Beziehung auf ſolches , zu ſeinem eigenen Bedarf zu

faͤllende Holz , von allen , bis daher durch Einſchrei⸗

tung der Forſtbehoͤrde veranlaßten , geſetzlich oder uͤblich

geweſenen Diaͤten , Forſtgebuͤhren , oder Stammgelder

befreyt .

Art, I

Dieſe , dem Waldeigenthuͤmer eingeraͤumte Frey⸗

heit , bedingt ſich aber ausdruͤcklich darauf , daß er

. ) jaͤhrlich ſeinen Bedarf bey dem Ortsvorſtand

zum Eintrag in ein Verzeichniß anzeige , welches bey

jeder Gemeinde uͤber das Holzbeduͤrfniß der Privat⸗

waldeigenthuͤmer gefuͤhrt , und bey der Forſtbehoͤrde

nicht ſowohl zur Controlirung der Einzelnen , als zur

Ueberſicht des Ganzen eingereicht werden muß ; jedoch

iſt dem Waldeigenthuͤmer , wenn er in dringenden daͤl⸗
len ohne dieſe vorlaͤufige Anzeige Holz zu ſeinem eige —
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nen Beduͤrfniß gehauen hat , geſtattet , die Anzeige

nachzuholen zʒ nur muß dieſes ſofort geſchehn ; daß er

. ) bey jedem Holzſchlage ſo viele Stand - und

Saamenbaͤume uͤberhalte , als zur Wiederbeſaamung noth —

wendig ſind , und daß er die Natur des Waldes durch

kahlen Abtrieb des Gehoͤlzes , oder auf welch andere

Weiſe es ſonſt ſeyn moͤge, nicht veråndere , in feia

nem Waldeigenthum niht vornehme , wag den angrån =s

zenden Waldungen nachtheilig werden koͤnnte , die all —

gemeinen forſtpolizeylichen Anordnungen befolge , und

ſich insbeſondere bey Verwendung des Bauholzes ,

nach den Baupolizeygeſetzen richte.

Art . TE

Der Genug der Waide und der Stren if , in -

ſofern er nicht nach beſtehenden Servituten wegfaͤllt , uͤber⸗

haupt die Rechte Anderer nicht darunter leiden , den

Privatwaldbeſitzern gleichfalls in den Schranken des

eigenen Beduͤrfniſſes unter der Beſtimmung frey gege⸗

ben , daß dieſer , ohnehin ſeiner Natur nach , der Holz⸗

reproduetion nachtheilige Genuß , und zwar hinſicht⸗

lich der Waide , in keinen jungen Schlaͤgen , und in

Beziehung des Streuſammelns , nur in haubaren Be⸗

ſtaͤnden Statt finden duͤrfe .

Art . IV .

Gegen alle Privatwaldetgenthuͤmer , welche den

Beſtimmungen des Artikels H. Jit , a. oder Deg Art

TIT. ober den auf den Borfhriften deg Mrt —
7
—

c. ſich gruͤndenden Verfuͤgungen der Forſtbehoͤrde zuwi⸗

derhandeln , wird den Forſtbehoͤrden die alsbaldige Ein —
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ſchreitung , und zwar in der Art zur Pflicht gemacht ,
daß in jedem Zuwiderhandlungsfall die Anzeige yon
dem Foͤrſter bey dem betreffenden Forſtamte , von die —

ſem aber die Einleitung einer gemeinſchaftlichen Unter —

ſuchung mit dem Bezirksamte und zu der , nach dem

Maaß des angerichteten Schadens zu erkennenden Straz
fe , wie ſolche die Waldfrevelſtrafordnung vorſchreibe ,
erfolge ,

Art . V.

Ueber das aus Privatwaldungen zum Verkauf
verlangt werdende Holz , ſo wie uͤber jede , nicht zur
Befriedigung eigener Beduͤrfniſſe der Privatwaldbeſt⸗
tzer beabſichtigte Waldnutzung , iff von den Gemeindgs
vorfånden , bey welen fich die Waldeigenthuͤmer zu⸗
naͤchſt melden muͤſſen , eine beſondere Nachweiſung auf⸗
zunehmen , und dem betreffen den Forſtamte vorzulegen ,
welch letzteres die Thunlichkeit der verlangten Holzab -
gaben , oder die Zuláfigfeit der uͤbrigen in Anſpruch
genommenen Genuͤſſe nach der Verordnung v. 21 . Febr .
1810 , jedoch ohne daß es auf die Nachhaltigkeit des
Holzbetriebs Ruͤckſicht zu nehmen haͤtte, wuͤrdigt , die
allenfalls noͤthige Maͤßigung bewirkt , uͤnd die Anwei⸗
ſung des zum Verkauf zu faͤllenden Holzes dem be —
treffenden Revierfoͤrſter auftraͤgt , wobey es dem Wald -
eigenthuͤmer wie bisher obliegt , nach Verſchiedenheit
des Herbringens , entweder die Diaͤt an den Foͤrſter zu
zahlen , oder die uͤblichen Forſtgebuͤhren , Stammgelder
oder Handloͤhne zu entrichten .

Art . VI .

Wenn ein Waldeigenthuͤmer die Natur ſeines
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Waldbodens veraͤndern , und ſolchen in urbares oder

Wieſengelaͤnd umwandeln will , ſo wird ihm fob

ches , wenn nicht beſondere Hinderniſſe vorhanden ſeyn

ſollten , zwar nicht erſchwert werden , er hat aber hiers
úber die Genehmigung Unferer Oberforfcommiffion
nachzuſuchen .

Indem Wir Unſerer Oberforſtcommiſſion die Voll —

ziehung dieſes Geſetzes uͤberlaſſen , verſehen Wir Uns

zugleich zu den Privatwaldbeſitzern , welche durch die ,
ihnen in der beſten landesvaͤterlichen Abſicht eingeraͤum⸗
ten Fretzheiten ſo weſentlich erleichtert ſind , daß ſie

dagegen bey den , durch dieſe Freyheiten bedeutend

erſchwerten Controllanſtalten gegen Waldfrevel , keinen

Anlaß zu frevelhafter Beſchaͤdigung fremden Eigen —

thums nehmen , ſohin die Nothwendigkeit einſchraͤnken⸗
der Maßregeln nicht ſelbſt herbeyfuͤhren werden .

ji
ani AN
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